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2 .

Verpflichtung des Staates in Beziehung auf die Herabfetzung

des Zinsfußes der öffentlichen Schuld , den Steuerpflichtigen

gegenüber .

Wenn man die Stellung des Staates mit der des Privat —

ſchuldners in Beziehung auf die Aufkuͤndigung laͤſtig gewordener

Schulden vergleicht , ſo wird man uͤberhaupt in Beziehung auf unſere

Frage nur eine weſentliche Verſchiedenheit finden . Dieſe beſteht

aber darin , daß die Aufkuͤndigung fuͤr den Privatſchuldner nur ein

Recht iſt , fuͤr den Staat aber zugleich eine Pflicht ſeyn kann .

Die Steuerpflichtigen ſind es , welche in der That aus dem Ein —

kommen von ihrem Vermoͤgen und von ihrer Arbeit die Zinſen der

offentlichen Schuld aufzubringen haben . In die Mitte zwiſchen die

Glaͤubiger und die Steuerpflichtigen geſtellt , iſt er dieſen jede Er —

leichterung zu gewaͤhren ſchuldig , die ohne Verletzung des Rechts

und der Billigkeit nach anderer Seite hin und unbeſchadet aller

Staatszwecke moͤglich iſt . Dieſes Gebot der natuͤrlichen Gerechtig —
keit beobachten die oͤffentlichen Verwaltungen in allen Transactionen ,

welche die Fuͤrſorge fuͤr die Beduͤrfniſſe des oͤffentlichen Dienſtes her—⸗

vorruft .

Ueberall , wo es ſich von der Unternehmung oͤffentlicher Arbei —

ten , von Lieferungen und Accorden aller Art handelt , bei denen die

gleiche Leiſtung geſichert erſcheint , oder verbuͤrgt werden kann , und

namentlich bei allen oͤffentlichen Anlehen , haͤlt man ſich fuͤr ver —

pflichtet , demjenigen den Vorzug zu geben , der das vorhandene Be —

duͤrfniß am wohlfeilſten zu befriedigen ſich erbietet . Warum ſollte

der Staat nicht verpflichtet ſeyn , aufzuhdören , von den ihm

zu einem hohen Zinsfuß uͤberlaſſenen Capitalien das hoͤhere Mieth —

geld zu entrichten , ſobald er ſich Capitalien zu niedrigerem Zinsfuße

verſchaffen kann ?

Es iſt fuͤr die Staatsglaͤubiger allerdings ſehr unerfreulich , von

dem Einkommen aus ihren in den doͤffentlichen Fonds angelegten
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Geldern /oder „ und nach den Umſtaͤnden allmaͤhlich noch mehr

zu verlieren , und auf den dieſer Rentenverminderung entſprechenden

Capitalgewinn , bei fortwaͤhrendem Steigen des Effectenpreiſes , ver —

zichten zu muͤſſen . Fuͤr Mauche , die den groͤßten Theil ihres Un —

terhalts aus jenem Einkommen zu beſtreiten haben , oder deren ganze
oͤkonomiſche Exiſtenz auf ihrem Rentenbezuge beruht , kann die Re —

duction ſehr ſchmerzlich und von großen Verlegenheiten begleitet ſeyn .
Unter den Staatsglaͤubigern findet ſich allerwaͤrts eine deſto groͤßere
Zahl ſolcher Perſonen , je hoͤher die offentliche Schuld angewachſen ,
und je groͤßer der Theil des Nationaleinkommens iſt , den die Regie —
rung zur Vertheilung unter ihre Glaͤubiger jaͤhrlich erhebt . Witt —

wen und Minderjaͤhrige , durch Alter und Kraͤnklichkeit zu productiven
Arbeiten unfaͤhige Perſonen bilden insbeſondere eine zahlreiche Claſſe
unter den Staatsglaͤubigern .

Sollte eine billige Ruͤckſicht auf dieſe Verhaͤltniſſe die Regierung
nicht zu dem Verzicht auf eineMaßregel bewegen koͤnnen , die einer

geringern Zahl bedeutende Opfer auflegt , waͤhrend ihr Vortheil

ſich auf die große Menge der Steuerpflichtigen vertheilt ,
dort empfindliche Schmerzen verurſacht , hier nur weniger fuͤhlbare

Erleichterungen gewaͤhrt ?

Wir verneinen dieſe Frage , obwohl wir die Ruͤckſichten der Bil —

ligkeit in dem Benehmen gegen die Staatsglaͤubiger keineswegs aus⸗

ſchließen . Wir werden bei Betrachtung der eigenthuͤmlichen Stel —

lung , in welcher die Regierung ſich gegen ihre Glaͤubiger befindet ,

darthun , daß es allerdings Forderungen der Billigkeit und moraliſche

Verpflichtungen gibt , welche die Regierungen verhindern koͤnnen, den

Vortheil der Steuerpflichtigen nicht in dem ganzen Umfang zu ver⸗

folgen , in welchem ſie es nach den Umſtaͤnden , ohne formelle Rechts⸗

verletzung , thun koͤnnte. Allein ſo weit kann ſich die Forderung der

Billigkeit nicht erſtrecken , daß man auf Unkoſten der Steuerpflich⸗
tigen ſaͤmmtliche Staatsglaͤubiger von den natuͤrlichen Wirkungen
befreien muͤßte, welche der von der Regierung ganz unabhaͤngige



Wechſel der Umſtaͤnde auf das Einkommen aller Staatsange⸗

hoͤrigen ausuͤbt . Wie die Capitalgewinnſte und der davon ab⸗

haͤngige Zins fuß , iſt auch die Landrente und der Arbeitslohn haͤufigen
Schwankungen unterworfen .

Wie der Landeigenthuͤmer , wenn der Pachtertrag ſeiner

Grundſtuͤcke ſinkt , wie der Arbeiter , wenn ſeine Arbeit minder

ſtark begehrt iſt , oder die Zahl der Arbeiter raſcher waͤchst, und

wie die Unternehmer , wenn ihre Induſtrie - Erzeugniſſe weniger

begehrt oder in groͤßerer Menge ausgeboten werden , an ihrem Ein —

kommen verlieren , ſo der Capitaliſt , wenn die Capitalien ſich ſchnel —

ler vermehren und haͤufiger ausgeboten oder ſeltener geſucht

werden . Der Staatsglaͤubiger befindet ſich in dieſer Hinſicht in ganz

gleicher Lage , wie die Privatglaͤubiger , unter welchen man

ebenfalls gar Viele zaͤhlt, die ganz oder groͤßtentheils von ihren Ca —

pitalzinſen leben . Wollte die Regierung anfangen , die natuͤrlichen

Folgen ſolcher Veraͤnderungen fuͤr die eine oder andere Claſſe der Ge —

ſellſchaft minder fuͤhlbar zu machen , ſo wuͤrden wahrlich weder die

Capitaliſten uͤberhaupt , noch die Staatsglaͤubiger die erſten ſeyn ,

die ſolche Fuͤrſorge in Anſpruch zu nehmen haͤtten.

Am ſchmerzlichſten trifft ein unguͤnſtiger Wechſel die arbeitende

Claſſe ; ſie bildet die bei weitem groͤßte Zahl der Steuerpflichtigen .
Sie , welche die unguͤnſtigen Wechſelfaͤlle in der Lohnerniedrigung
als Arbeiter , und in dem hohen Miethgelde von den dem

Staat anvertrauten Capitalien als Steuerpflichtige zu tra —

gen haben , in dieſer letzten Eigenſchaft der Vortheile gauͤnſtiger
Conjuncturen zu berauben , um das ohne Arbeit gewonnene Ein —

kommen der Staatsglaͤubiger der natuͤrlichen Wirkung des Sinkens

der Capitalgewinnſte oder des Zinsfußes zu entziehen , waͤre eine

ſchreiende Verletzung aller Grundſaͤtze des Rechts und der Billig —
keit . Keine Ruͤckſicht der Politik kann aber gebieten , was ſo

ſonnenklar dem Recht und der Billigkeit zuwiderlaͤuft . Jusbeſon —
dere kann die Erhaltung des Staatscredits niemals den Ver⸗



zicht auf die Vortheile verlangen , wodurch er ganz eigentlich ſei⸗

nen Werth erhaͤlt. Gerade deßhalb , weil er die Regierung in den

Stand ſetzt , zu den moͤglichſt wohlfeilen Preiſen Capitalien zu

erhalten , iſt ihr ein wohlgegruͤndeter Credit wuͤnſchenswerth und

nuͤtzlich . Oder glaubt man etwa , daß in kuͤnftigen Faͤllen eines Be⸗

duͤrfniſſes , beſonders in Augenblicken der Noth und unter Umſtaͤnden ,

welche die Capitalpreiſe bedeutend erhoͤhen und den Staatscredit

ſchwaͤchen, die Regierung um ſo leichter disponible Capitalien zu

leihen finden werde , wenn ſie im Augenblick der Proſperitaͤt groß —

muͤthig fortfaͤhrt , ihren Glaͤubigern 5 Proc . zu entrichten , waͤhrend

ihr Geld zu 4 und 3 / Proc . angeboten wird ? Dieß waͤre eine große

Taͤuſchung . Der Capitaliſt benutzt jederzeit die Umſtaͤnde , ſo gut

er kann , und wird , wenn er 7 und 8 Proc . zu erhalten hoffen darf ,

wegen der gegen fruͤhere Glaͤubiger geuͤbten Großmuth keinen moͤg
lichen Gewinn zuruͤcklaſſen ; im Gegentheil wird jede Regierung ,

welche in guͤnſtigen Zeiten unterlaͤßt , ihre Zinſenlaſt zu vermindern ,

ſobald außerordentliche Ereigniſſe das Beduͤrfniß einer unfrucht —

baren Verzehrung von Capitalien herbeifuͤhren , alle ihre Credit —

Operationen erſchwert finden ; denn je hoͤher die Laſt der Zinſen
auwaͤchst , deſto leichter erheben ſich Zweifel uͤber die fortdauernde

Erfuͤllung aller gegen die Staatsglaͤubiger eingegangenen Verbind⸗

lichkeiten .

Man darf daher auch im Intereſſe des Staatscredits verlan⸗

gen , daß der Staat , wenn die Zeit hiezu gekommen iſt , vom

Recht der Aufkuͤndigung Gebrauch mache , um den Zinsfuß der

offentlichen Schuld herabzuſetzen .

.

Die Größe der Schuld iſt kein Hinderniß der Herabſetzung des

Zinsfußes .

Der Staat kann mit gleicher Leichtigkeit , wie der Privatmann ,
das Sinken des Zinsfußes benutzen, um ſich eine Erleichterung zu
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